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§12
Sektionen

<1) Die Sektionen sind Arbeitsgremien des Plenums auf 
komplexen Fachgebieten. Sie werden durch Entscheidung des 
Präsidenten gebildet und aufgelöst.

(2) Die Sektionen führen den Erfahrungsaustausch und wis
senschaftlichen Meinungsstreit zur Klärung von Problemen 
der Forschung und Entwicklung und der Baupraxis auf ihren 
Fachgebieten. Sie erarbeiten Vorschläge und Empfehlungen 
zur Entwicklungsrichtung des Bauwesens sowie zu Entschei
dungsgrundlagen für den zentralen Plan Wissenschaft und 
Technik des Bauwesens. Sie wirken an der Verteidigung von 
Forschungsergebnissen des zentralen Planes Wissenschaft und 
Technik des Bauwesens mit und unterbreiten Vorschläge zur 
effektiven und schnellen Überleitung der Ergebnisse in die 
Praxis.

(3) Mitglieder der Sektionen können Ordentliche, Kandi
dierende und Korrespondierende Mitglieder der Bauakademie, 
weitere Experten aus Wissenschaft und Praxis sowie Vertre
ter staatlicher und wirtschaftsleitender Organe sein. Sie wer
den auf Vorschlag des Vorsitzenden der Sektion nach Abstim
mung mit dqp Leitern der zuständigen Organe, WB, Kombi
nate, Betriebe und anderer Einrichtungen vom Präsidenten 
berufen.

(4) Die Sektionen werden in der Regel von einem Ordent
lichen Mitglied der Bauakademie geleitet. Die Vorsitzenden 
der Sektionen werden vom Präsidenten berufen. Für die Tä
tigkeit der Sektionen sind sie dem Präsidenten verantwortlich 
und rechenschaftspflichtig.

(5) Die Sitzungen der Sektion werden auf der Grundlage 
des Arbeitsplanes von ihrem Vorsitzenden einberufen.

(6) Die Sektionen können ständige und zeitweilige Arbeits
gruppen bilden, zu denen außer den Mitgliedern der Sektio
nen zusätzlich weitere Experten zur Mitarbeit herangezogen 
werden können.

IV.
Verleihung von akademischen Graden, Ehrungen und 

Auszeichnungen

§13
Promotionsrecht und Wissenschaftlicher Rat

(1) Die Bauakademie verleiht nach Maßgabe der Rechtsvor
schriften akademische Grade.

(2) Der Wissenschaftliche Rat übt im Aufträge des Präsi
denten das der Bauakademie übertragene Promotionsrecht 
aus. Der Vorsitzende und die Mitglieder des Wissenschaftli
chen Rates werden vom Präsidenten berufen. Die Durchfüh
rung von Promotionsverfahren an der Bauakademie und die 
Tätigkeit des Wissenschaftlichen Rates werden in entsprechen
den Ordnungen geregelt.

§14
Ehrungen und Auszeichnungen

4?

(1) Die Bauakademie kann als Ausdruck hoher Ehrung für 
besondere Verdienste um die Entwicklung des Bauwesens im 
Einvernehmen mit dem Minister für Bauwesen und dem Mi
nister für Hoch- und Fachschulwesen an hervorragende Per
sönlichkeiten der Deutschen Demokratischen Republik und 
anderer Staaten den akademischen Grad- eines Doktors ehren
halber verleihen.

(2) Die Bauakademie kann besonders verdiente Wissen
schaftler der Bauforschung im Einvernehmen mit dem Mini
ster für Bauwesen und dem Minister für Hoch- und Fach
schulwesen zum „Professor bei der Bauakademie der Deut
schen Demokratischen Republik“ ernennen.

(3) Die Bauakademie kann an Persönlichkeiten, die durch 
wissenschaftliche Leistungen in hervorragendem Maße zur 
Förderung des sozialistischen Bauwesens beigetragen haben, 
die Ehrenplakette „Für hervorragende Leistungen in derBau- 
forschung“ verleihen.

(4) Einzelheiten der Verfahren zu den Absätzen 1 bis 3 
werden in entsprechenden Ordnungen geregelt.

V.
Veranstaltungen und Veröffentlichungen

§15
V erans taltungen

(1) Das Plenum der Bauakademie führt geschlossene und 
öffentliche Tagungen durch. Sie werden vom Präsidenten auf 
der Grundlage des Arbeitsplanes einberufen.

(2) Die Institute und weitere Einrichtungen der Bauakade
mie sowie ihre Sektionen veranstalten wissenschaftliche Ta
gungen, Kongresse, Symposien und Informationstage. Sie wer
den von den Direktoren der Institute und weiteren Einrich
tungen bzw. den Vorsitzenden der Sektionen der Bauakade
mie auf der Grundlage des Arbeitsplanes einberufen.

§16
Veröffentlichungen

Zur Verbreitung der Forschungsergebnisse und Bestlösun
gen der Praxis sowie zur Popularisierung des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts im Bauwesen gibt die Bauakade
mie wissenschaftliche Schriftenreihen, Monographien, Kata
loge, Zeitschriften, Bibliographien und Informationen heraus.

VI.
Rechtsstellung

§17
Rechtliche Stellung und Sitz

(1) Die Bauakademie ist juristische Person und hat ihren 
Sitz in Berlin, der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen 
Republik.

(2) Die Bauakademie wendet bei der Durchführung ihrer 
Aufgaben Prinzipien der wirtschaftlichen Rechnungsführung 
an. Wissenschaftlich-technische Leistungen, die die Bauakade
mie für staatliche und andere Auftraggeber durchführt, wer
den aufgabengebunden entsprechend den Rechtsvorschriften 
finanziert.

(3) Die Bauakademie führt ein Dienstsiegel und ein Tra
ditionssiegel.

§18
Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Die Bauakademie wird im Rechtsverkehr durch den 
Präsidenten, im Falle seiner Verhinderung durch den Wissen
schaftlichen Direktor oder einen von ihm beauftragten Vize
präsidenten vertreten.

(2) Der Wissenschaftliche Direktor, die Vizepräsidenten und 
die Direktoren der Institute und weiterer Einrichtungen ver
treten die Bauakademie im Rechtsverkehr im Rahmen ihres 
Aufgabenbereiches.

(3) Mitarbeiter der Bauakademie oder andere Personen kön
nen im Rahmen der ihnen vom Präsidenten, vom Wissen
schaftlichen Direktor, von den Vizepräsidenten und den Direk
toren der Institute und weiteren Einrichtungen schriftlich 
erteilten Vollmachten die Bauakademie vertreten.

VII.
Schlußbestimmungen

§19
Die Bauakademie ist Inhaber aller Rechte und Pflichten der 

bisherigen Deutschen Bauakademie zu Berlin.

§20
Der Präsident erläßt die Geschäftsordnung, die Wahlord

nung und andere erforderliche Ordnungen.

§21
Diese Anordnung tritt am 1. März 1973 in Kraft.
Berlin, den 19. Januar 1973

Der Minister für Bauwesen 
J u n k e r


